Was passiert,
 wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet ?

· Jede Kündigung bedarf der sozialen Rechtfertigung. Fehlt diese , ist die Kündigung unwirksam.

Sozial gerechtfertigt ist die Kündigung nur, wenn sie auf ein Verhalten der Person liegt, oder betriebliche Erfordernisse die Weiterbeschäftigung nicht rechtfertigen .

Was ist eine personenbedingte Kündigung ?

· Eine Kündigung wegen erheblicher Leistungsmängel

Fehlende körperliche ,geistige oder fachliche Eignung

Erhebliche Fehlzeiten

Aber :

Sehr hohe Anforderung 

Nicht die Krankheit sondern die Auswirkung auf den Betrieb kann hierzu führen .
Verhaltensbedingt :

Wenn ein Verhalten des AN sich negativ auf den Betriebsablauf auswirkt .

„Unpünktlichkeit, Alkohol im Betrieb“ ,

Grundsätzlich:     Abmahnung erforderlich  

Die Änderungskündigung

Grundlage : §2 Kündigungsschutzgesetz

Inhalt :


Zunächst ordentliche Kündigung .Ferner das Angebot , zu anderen 
Bedingungen beschäftigt zu werden .Wird dieses Angebot vom AN 
abgelehnt , bleibt die Kündigung bestehen .

Umgang mit Änderungskündigungen 

1. Annahme

2. Ablehnung

3. Annahme unter Vorbehalt, dass die Kündigung sozial gerechtfertigt ist.

Überprüfung innerhalb von 3 Wochen durch AG.

Merksätze

1. Die Kündigung ist das letzte Mittel .

2. Eine Änderungskündigung geht einer Beendigungskündigung vor.

3. Die Ordentliche Kündigung geht der außerordentlichen Kündigung vor .
Was passiert, wenn die Kündigung
 nicht sozial gerechtfertigt war ?

Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht .

Innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung 

Benennung der Sozialwidrigkeit
· Stellt das Arbeitsgericht fest, dass das Arbeitsverhältnis durch Kündigung nicht aufgelöst ist ; eine Fortsetzung ist jedoch beiden Parteien nicht zuzumuten , so hat das Gericht auf Antrag des AN das Arbeitsverhältniss aufzulösen und den AG zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen .
Wann würde eine Kündigung wirksam werden ?

Zu dem Zeitpunkt, wo die sozial gerechtfertigte Kündigung gewirkt hätte.

Was ist der Vorteil eines

Auflösungsvertrages
· Keine Kündigungsschutzklage 

· Keine gesetzliche Frist

· Abfindungsvereinbarung

· Keine Mitbestimmung des Personalrates
